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Ein Raster für die Ermittlung sexuell motivierter Mehrfach- und Serienmörder

Von Stephan Harbort

I. Problemstellung

Der Tätertypus des sexuell motivierten „Mehrfach- bzw. Serienmörders“
 ist zumindest  im deutschsprachigen Raum aus kriminologisch-kriminalistischer Sicht nicht näher untersucht worden. Vereinzelte kasuistische Beiträge in der Literatur
 hatten bisher überwiegend lediglich deskriptiven Charakter. In der kriminalistischen Praxis begegnet die Aufklärung entsprechender Straftaten(-serien) mannigfachen Problemstellungen, da es an empirischen und auf einen längeren Zeitraum bezogenen Erfahrungswerten mangelt
 und bisher kein entsprechendes Täterprofil bzw. Fahndungsraster i.S. eines „criminal profiling“ entwickelt worden ist. Aus diesem Grund wird durch den Mitteiler seit zwei Jahren eine private empirische Studie zur Thematik „Kriminologie des Serienmörders“ durchgeführt. Folgende im Rahmen dieser Untersuchung bereits vorliegenden Erkenntnisse verdeutlichen die Problematik aus kriminalistischer Sicht: Seit 1945 konnten durch die deutsche Kriminalpolizei insgesamt - soweit ersichtlich  - 22 sexuell motivierte Serienmörder ermittelt werden. In lediglich 45,5 % der Fälle erfolgte die Ermittlung des Tatverdächtigen unmittelbar durch die Polizei. In der Mehrzahl der Fälle gelang ein Ermittlungserfolg nur auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung oder durch pure Zufälligkeiten
. Des weiteren konnten lediglich in 50 % der Mordserien während der Ermittlung Tatzusammenhänge hergestellt werden. Der Aufklärungserfolg wurde in diesem Zusammenhang im wesentlichen durch eine ausgesprochene Geständnisfreudigkeit der Tatverdächtigen begünstigt, die nach erfolgter Festnahme im Rahmen von Vernehmungen sogar eine Vielzahl unbekannt gebliebener Tötungsdelikte, oder solche, die ihnen gar nicht vorgehalten wurden, eingeräumt hatten. Bedenklich stimmt auch die Tatsache, daß die Probanden durchschnittlich erst nach 4,6 Jahren  dingfest gemacht werden konnten. Die kriminalistischen Probleme erwachsen nicht zuletzt auch dem besonderen Umstand, daß bei dem in Rede stehenden Deliktsbereich im Regelfall keine Täter-Opfer-Beziehungen bestehen und somit personenbezogene Ermittlungsansätze nahezu völlig fehlen. Die vorgelegten Zahlen und Erkenntnisse dokumentieren nicht zuletzt einen dringenden Handlungsbedarf für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis.

II.
Methodik bei der Erstellung von empirischen Täterprofilen

Gewissenhafte Tatortarbeit, kriminalpolizeiliche und psychologische Erkenntnisse bzw. Erfahrungswerte, kriminalistische Intuition und logische Schlußfolgerungen können bei günstiger Fallkonstellation unmittelbar  zum Täter führen. Nach  diesem methodischen Prinzip verfährt seit Beginn der 80er Jahre das amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) bei der Erstellung sogenannter psychologischer Täterprofile
, die in der kriminalistischen Praxis erstaunliche Erfolge erbringen sollen. Nach Bekundungen des FBI soll die Fehlerquote solcher Profile bei lediglich 23 % liegen. Ein Original-Täterprofil
, das nach einem Sexualmord an einer 21jährigen Frau erstellt wurde, liest sich wie folgt: 

Männlich; weiß; zwischen 25 und 27 Jahre alt; schlank, wenn nicht unterernährt; lebt in verwahrloster Behausung; Beweismittel werden in seiner Wohnung zu finden sein; war wegen psychischer Erkrankung in Behandlung; hatte höchstwahrscheinlich Probleme mit Drogen; Einzelgänger, der weder mit Frauen noch mit Männern enge Beziehungen eingeht; verbringt die Zeit größtenteils allein in seiner Behausung; arbeitslos; bezieht möglicherweise Behindertenrente in der einen oder anderen Form; wenn er nicht allein lebt, dann bei seinen Eltern, was allerdings ungewöhnlich wäre; kein Militärdienst; vorzeitiges Scheitern in College oder High School; leidet vermutlich an einer oder mehreren Formen einer paranoiden Psychose.

Angelehnt an diesen methodischen Ansatz dienten als Grundlage für die Entwicklung des „Empirischen Täterprofils“ Tatortbefundberichte, Beschuldigtenvernehmungen, Anklage- und Urteilsschriften soweit psychologische Gutachten, soweit diese durch die entsprechenden Staatsanwaltschaften / Polizeibehörden zur Verfügung gestellt wurden. Ergänzend wurden Mitteilungen in den Bundeskriminalblättern, kasuistische Literaturbeiträge und Presseberichte hinzugezogen. Die Evaluierung erfolgte an insgesamt 55 Probanden (33 sexuell motivierte Mehrfach- und 22 Serienmörder), die in der Bundesrepublik seit 1945 durch die Polizei ermittelt werden konnten. Durch die Probanden wurden 187 versuchte / vollendete Tötungsdelikte verübt. Bei der Erstellung des empirischen Täterprofils wurden ca. 4900 täter- und tatspezifische Daten erhoben, nach 56 Kategorien klassifiziert und ausgewertet. Grundlage für das hieraus entwickelte Fahndungsraster sind ausnahmslos objektive Merkmalshäufigkeiten, die in signifikanter Anzahl (= Übereinstimmung in mindestens 75 % der Fälle) festgestellt werden konnten. Schon hierin unterscheidet sich das empirische von dem psychologischen Täterprofil, da bei letzterem auch Indikatoren Berücksichtigung finden, die eine weit geringere Häufigkeit aufweisen und demzufolge eine geringere Validität bedingen
. Des weiteren wurde auf persönliche Interviews verzichtet, da die Angaben der Probanden – soweit sie von den Feststellungen der Justiz- und Polizeibehörden abweichen – nicht verifiziert werden können. Die signifikanten täter- und tatspezifischen Merkmalshäufigkeiten wurden jeweils mit einer Wertigkeit von 1= bedingt aussagekräftig, 2 = aussagekräftig und 3 = sehr aussagekräftig versehen. Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß bestimmte Indikatoren auf eine Vielzahl von Personen zutreffen und demzufolge eine eher untergeordnete Rolle spielen, während andere Merkmale wesentlich aussagekräftiger erscheinen. Auf diese Weise erfolgt eine sicher notwendige Differenzierung. Im Rahmen dieser Unterteilung wurden ebenfalls die durch das Statistische Bundesamt ermittelten Prävalenzraten für die Zielgruppe der 16 – 36jährigen männlichen Deutschen berücksichtigt.

III.
Empirisches Täterprofil

Nach der oben beschriebenen Methodik können nun erstmals valide Erkenntnisse zu sexuell motivierten Mehrfach- und Serienmördern vorgelegt werden, die als Grundlage für das empirische Täterprofil dienen. Die Grundüberlegung ist dabei, daß dieses Fahndungsraster einen Tatverdächtigen nicht detailliert beschreiben, sondern eine sinnvolle und vertretbare Eingrenzung des Kreises potentiell tatverdächtiger Personen ermöglichen soll. Der unmittelbare Tatnachweis hat selbstverständlich nach wie vor durch kriminalistische Standardmaßnahmen zu erfolgen. Unter dieser Prämisse ist es gelungen, aus dem vorliegenden Datenmaterial insgesamt 18 täter (N = 55)- und tatspezifische (N = 187) Indikatoren herauszufiltern (Tabelle 1).

Tabelle 1: Empirisches Täterprofil für sexuell motivierte Mehrfach- und Serienmörder
	Täter- und tatspezifische Indikatoren
	Häufigkeit %
	Wert

	Person ist männlich, hat eine weiße Hautfarbe und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit
	98,78
	x1

	Person ist zwischen 16 und 36 Jahre alt
	78,18
	x2

	Person ist ledig oder geschieden
	83,63
	x2

	Person ist kinderlos
	85,45
	x2

	Person ist durchschnittlich intelligent (z. B. IQ von mindestens 100, mindestens Hauptschulabschluß, abgeschloßene Lehre oder berufliche Tätigkeit)
	78,18
	x1

	Person leidet unter keiner Geisteskrankheit
	98,18
	x1

	Person ging zur Tatzeit einer unterprivilegierten oder nicht-privilegierten beruflichen Tätigkeit nach (z. B. Arbeiter, Handwerker oder Angestellte, auch Gelegenheitsarbeiter)
	78,18
	x1

	Person zeigt in der Öffentlichkeit überwiegend unauffälliges und angepaßtes Sozialverhalten
	76,36
	x1

	Person muß jedoch als introvertierter und bindungsschwacher sozialer Einzelgänger gelten (z .B. fehlende freundschaftliche Beziehungen oder bewußte soziale Ab- bzw. Ausgrenzung)
	78,18
	x2

	Person entstammt einem Elternhaus mit psycho-sozialen Auffälligkeiten (z. B. Scheidung der Eltern, Alkohol- oder BtM-Abusus eines Elternteils, körperliche oder sexuelle Mißhandlung oder allgemeine Vernachläßigung der elterlichen Fürsorgepflichten)
	78,18
	x2

	Person zeigt auffälliges Sexualverhalten oder leidet unter psychischen Störungen (z. B. Fetischismus, Exhibitionismus, Pädophilie, transvestitische Tendenzen, gewaltorientierte Sexualpraktiken oder Suizidversuche)
	81,81
	x3

	Person neigt nicht zu übermäßigem Alkohol-, BtM- oder Arzneimittelkonsum
	76,36
	x1

	Person wohnt in einer Großstadt (> 250.000 Einwohner) oder in deren unmittelbarem Einzugsgebiet (< 25 Km)
	80
	x2

	Person wohnte zur Tatzeit < 30 Km vom Tatort entfernt
	80,74
	x2

	Person besaß zur Tatzeit ein motorisiertes Fahrzeug (PKW oder Zweirad) oder konnte hierüber verfügen (z. B. LKW bei Kraftfahrern oder Leihwagen)
	78018
	x1

	Person ist bereits insbesondere wegen deliktspezifischer Taten oder wegen Taten unter Anwendung körperlicher Gewalt oder unter Verwendung von Waffen/waffenähnlichen Gegenständen kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten
	76,36
	x2

	Person beging vorherige Straftaten ganz überwiegend in unmittelbarer Täterschaft i. S. von § 25 I StGB
	95,23
	x1

	Person und Opfer unterhielten keinen sozialen Kontakt
	88,77
	x1

	Gesamtsumme der ermittelten Merkmalshäufigkeiten
	=
	2291,45


Das empirische Täterprofil ermöglicht lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage, ob die überprüfte Person mit dem vorliegenden Fahndungsraster weitestgehend übereinstimmt. Die einzelnen Indikatoren haben dabei einen eher geringen Indizwert. Es wäre falsch, in diesem Zusammenhang von „Beweiswert“ zu sprechen, da das Fahndungsraster keinen Tatnachweis erbringen kann. Folglich sind sämtliche Merkmale bei dem notwendigen Datenabgleich zu berücksichtigen. Dabei soll wie folgt verfahren werden: 

Die prozentualen Merkmalshäufigkeiten sind bei Bejahung mit dem entsprechenden Wertigkeitsfaktor zu multiplizieren und die Gesamtsumme ist zu errechnen. Sodann ist die Gesamtsumme mit 100 zu multiplizieren und stets durch die Gesamtsumme der Merkmalshäufigkeiten insgesamt (= 2291,45) zu dividieren. 

Bei Erreichen einer Profilübereinstimmung von mindestens 70 % wird empfohlen, die Person in jedem Fall in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Die Probandengruppe der Serientäter zeigte eine Übereinstimmung 65,6 bis 96,8 % (durchschnittlich 77,6 %). Wie zu verfahren ist, wenn dieser Grenzwert (knapp) unterschritten wird, sollte im Einzelfall unter Würdigung aller sonstigen Tatumstände und der Beweislage gesondert entschieden werden. Für das empirische Täterprofil ergibt sich eine durchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit von 81,8 %. Dies bedeutet im Umkehrschluß, daß die Fehlerquote bei durchschnittlich 18,2 % liegt.

Dem Fahndungsraster sind in bestimmten Fällen zur Veranschaulichung reale Bespiele beigefügt, die eine Bewertung erleichtern sollen. Das empirische Täterprofil hat im Gegensatz zu den psychologischen Täterprofilen des FBI den Vorteil, die Erfolgswahrscheinlichkeit in konkreten Zahlen ausdrücken zu können. Auf diese Weise kann auch eine Vielzahl von Personen konkret miteinander verglichen werden, um ggf. Schwerpunkte bei den Ermittlungen bilden zu können. In der jüngeren Vergangenheit des öfteren im Zusammenhang mit sexuell motivierten Tötungsdelikten durchgeführte „Massenblutentnahmen“ zur Identifizierung des Täters mittels DNA-Vergleichsanalyse
 könnten in geeigneten Fällen zunächst auf ein vertretbares Maß begrenzt werden. Des weiteren bleiben fragwürdige Ratgeber wie „kriminalistischer Spürsinn“ oder bloße Vermutungen ausgespart, da lediglich signifikante objektive und empirisch belegbare Merkmale Verwendung gefunden haben. Zur praktischen Handhabung bedarf es ferner weitestgehend keiner spezifischen psychologischen Fachkenntnisse, so daß im Prinzip jeder Polizeibeamte mit dieser Aufgabe betraut werden könnte. Während im Zusammenhang mit den Profilen des FBI immer wieder von „der Kunst der Profilerstellung“ (sog. profiling)
 die Rede ist - die Anwendung dieser Methode also ein Spezialistentum erfordert -, sind bei der Erstellung des empirischen Täterprofils in erster Linie gesunder Menschenverstand und kriminalistische Akribie gefragt. Eigenschaften, die jedem Kriminalisten zugeschrieben werden dürfen.

Zu den vorgestellten Indikatoren sei ergänzend angemerkt: Die personenbezogenen Indikatoren, die sich auf die Familienverhältnisse beziehen, wurden als aussagekräftig bewertet, da sie in der ermittelten Konstellation im Querschnitt der Bundesbevölkerung eher unterrepräsentiert sind
, jedoch bei den Probanden sehr häufig anzutreffen waren. Das Merkmal „Person besitzt ein motorisiertes Fahrzeug...“ wurde berücksichtigt, da die Tötung des Opfers in über 60 % der Fälle im Pkw des Täters oder in dessen unmittelbarer Nähe bzw. die Entsorgung der Leichen unter Inanspruchnahme eines Fahrzeugs erfolgte. Abschließend sei auf eine Besonderheit hingewiesen, die bei der Opfergruppe der 16-29jährigen Frauen festgestellt werden konnte. Bei der Gesamtheit dieser Fallkonstellation (70 von 187 Fällen) betrug das Durchschnittsalter der Opfer 21,5 Jahre, während die Täter durchschnittlich ein Lebensalter von 26,5 Jahren aufwiesen. In solchen Fällen dürfte der Täter demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit lediglich einige Jahre älter als das Opfer sein. Eine ungefähre Gleichaltrigkeit (+/- 3 Jahre) wiesen Opfer und Täter in mehr als 57 % der Fälle auf. Diese Erkenntnisse sollten ergänzend berücksichtigt werden.

IV.
Rechtliche Grundlagen

Die Erhebung entsprechender personenbezogener Vergleichsdaten im Rahmen einer Rasterfahndung
 bedarf einer Rechtsgrundlage, da hierdurch zweifelsohne in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
 der betroffenen Personen eingegriffen wird. Nach der im Rahmen des OrgKG neu geschaffenen Ermächtigungsgrundlage des § 98a StPO darf eine solche Rasterfahndung nach Abs. 1 Satz 1 der Vorschrift durch einen Richter und bei Gefahr im Verzuge durch die Staatsanwaltschaft (§ 98b Abs. 1 StPO) nur dann angeordnet werden, wenn „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine Straftat von „erheblicher Bedeutung“ vorliegen. Der nicht abschließende Straftatenkatalog umfaßt ausdrücklich die hier infrage kommenden vorsätzlichen Tötungsdelikte nach §§ 211, 212 StGB, so daß bei Bekanntwerden solcher Taten die gesetzlichen Eingriffsvoraussetzungen erfüllt sind. Nach Satz 2 der Vorschrift darf eine Rasterfahndung jedoch nur dann angeordnet werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise erheblich „weniger erfolgversprechend“ oder „wesentlich erschwert“ wäre. Wie zuvor schon beschrieben, bereitet die Aufklärung solcher Delikte den Ermittlungsbehörden erhebliche Schwierigkeiten, da im Regelfall personenbezogene Fahndungs- und Ermittlungsansätze die Ausnahme darstellen. Der Verzicht auf eine Rasterfahndung würde in solchen Fällen die Aufklärung der Taten sicher nicht begünstigen, so dass auch dieses Tatbestandsmerkmal bei fehlenden erfolgversprechenden Fahndungshinweisen erfüllt sein dürfte. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich keine „Aussichtslosigkeit“ i. S. von § 100a StPO gefordert. Daß möglicherweise das Ermittlungsergebnis auch auf andere Weise gewonnen werden könnte, steht somit der Rasterfahndung nur entgegen, wenn der andere Ermittlungsweg einen im wesentlichen gleichartigen Erfolg verspricht
. Die Vorschrift greift jedoch nur dann, wenn es sich um einen maschinell-automatisierten Datenabgleich handelt, also wenn per Computer beispielsweise auf Datenbestände der Einwohnermelde- oder Standesämter zugegriffen wird. Eine Fahndungsmaßnahme mit Handabgleich stellt hingegen einen einfachen Ermittlungsvorgang i. S. von §§ 161, 163 StPO dar, so daß wie bei durch §§ 94, 110, 161, 163 StPO erlangten Daten § 98a StPO nicht zur Anwendung gelangt
 und dementsprechend Benachrichtigungspflichten (§ 98b Abs. 5) für die Ermittlungsbehörden entfallen. Eine signifikante Merkmalsübereinstimmung mit dem empirischen Täterprofil dürfte hingegen keinen Anfangsverdacht i. S. von § 152 Abs. 2 StPO begründen, da zunächst ohne Hinzutreten anderer Indizien kein begründbarer bzw. konkreter kausaler Zusammenhang zwischen den aufzuklärenden Straftaten und der überprüften Personen nachgewiesen werden kann.

V. Ausblick

Empirische Täterprofile könnten unter den beschriebenen Voraussetzungen im Rahmen der kriminalistischen Fallbearbeitung eine Ermittlungshilfe darstellen und erscheinen nicht nur auf sexuell motivierte Mehrfach- und Serienmörder, sondern auch auf andere Deliktsbereiche und Tätertypen anwendbar. In der nahen Zukunft soll aus diesem Grund ein weiteres Fahndungsraster für den Tätertypus des multiplen Raubmörders entwickelt werden. Bei der praktischen Handhabung sollte jedoch der Umstand Berücksichtigung finden, daß entsprechende Fahndungsraster nur auf einen bestimmten Kulturkreis begrenzt anwendbar erscheinen. Obwohl zwischen den Merkmalshäufigkeiten, die durch das FBI ermittelt wurden, und den Indikatoren des empirischen Täterprofils Übereinstimmungen festzustellen sind, bestehen beispielsweise hinsichtlich der Mobilität der Täter oder deren alkohol- und drogenspezifischen Konsumgewohnheiten gravierende Unterschiede. Der Wert eines empirischen Täterprofils läßt sich jedoch nur dann zweifelsfrei bemessen, wenn es auch in der kriminalistischen Praxis erfolgreich angewendet wird. Eingedenk der Tatsache, daß ein solches Fandungsraster lediglich zu einer Wahrscheinlichkeitsaussage berechtigt, sollte dabei der alte kriminalistische Erfahrungsgrundsatz „(...) und manchmal siegt eben doch der Drache“
 nicht in Vergessenheit geraten.

� Von einem Mehrfachmörder sollte nur dann gesprochen werden, wenn folgende Indikatoren durchgängig bejaht werden können: 1. Täter verübt mindestens zwei vollendete Tötungsdelikte; 2. Täter wird wegen vorsätzlicher Tötung nach §§ 211, 212 StGB abgeurteilt; 3. Die Taten liegen zeitlich so weit auseinander, dass sie einen jeweils neuen und von der Tat unabhängigen Entschluß zur Tat erkennen lassen. Als Serienmörder dürfen hingegen Täter gelten, die unter den oben beschriebenen Umständen mindestens drei vollendete Tötungsdelikte begangen haben. Zur Terminologie vgl. Bauer, in Göppinger/Bresser (Hrsg.), Tötungsdelikte – Bericht über die XX. Tagung der Gesellschaft für die gesamte Kriminologie vom 4. bis 6. Oktober 1979 in Köln, 1980, S.211 (212 ff.); Ressler/Shachtman, Ich jagte Hannibal Lecter, 3. Aufl. (1993), S. 45; Schneider, Kriminologie der Gewalt, 1994, S .80 ff.; Gresswell/Hollin, British Journal of Criminology 1994 (Heft1), 1 (2 ff.).





� Vgl. u.a. Schweder, Die großen Kriminalprozesse des Jahrhunderts, 1961, S. 372 ff.; Zizmann/Gut, Kriminalistik 1961, 56 ff.; 150 ff.; 185 ff.; Bruckner, Zur Kriminologie des Mordes, 1961, S. 199 ff.; Berg, Das Sexualverbrechen, 1963, S. 169 ff.; 214 ff.; Herrmann, Kriminalistik 1963, 174 ff.; Ullrich, ArchKrim. Bd. 123, 36 ff.; 101 ff.; Meixner/Helldörfer, Kriminalität und Sexualität, 4. Aufl. (1965), S. 95 ff.; Mergen, Der geborene Verbrecher, 1968, S. 67 ff.; Hinrichs, Kriminalistik 1968, 116 ff.; Wimmer, Kriminalistik 1976, 241 ff.; Bauer, ArchKrim. Bd. 144, 61 ff.; Wehner-Davin, Kriminalistik 1985, 339 ff.; Liedtke, Kriminal-Chronik: Die aufsehenerregendsten Fälle der letzten 30 Jahre, 1989, S. 66 ff.; Winzenried, Kriminalistik 1992, 804 ff.





� Von solchen Problemstellungen aus kriminalistischer Sicht berichten u.a. Winzenried, o. Fußn. 2; Kolodkin, Kriminalistik 1994, 471 ff.; Blaauw, Kriminalistik 1994, 705 ff.





� So beispielsweise im Fall des Hamburger Prostituiertenmörders Honka, wo erst im Zuge von Löscharbeiten nach einem Hausbrand durch die Feuerwehr Leichenteile gefunden wurden.





� Vgl. hierzu Der Spiegel 1990 (Heft 31), S. 154 ff.; Winzenried, Kriminalistik 1989, 434 ff.; Füllgrabe, Kriminalistik 1993, 297 ff.; 373,: Hoffmann, Psychologie heute 1994, S. 70 ff.; Bourgoin, Serienmörder, 1995, S. 47 ff.





� Zit. nach Ressler/Shachtman (o. Fußn. 1), S. 11. 





� Vgl. zu den ermittelten Merkmalshäufigkeiten des FBI die Übersicht bei Füllgrabe (o. Fußn. 5), S. 374 ff.


� Vgl. hiezu nur die Fallberichte bei Heitborn/Steinbild, Kriminalistik 1990, 185 ff.; Stern 1994 (Heft 6), S. 140 ff.; Krieglstein, Der genetische Fingerabdruck zur Personenidentifizierung im Strafverfahren, Empirische Polizeiforschung Bd. 7, 1994, S. 90; Schneider, Kriminalistik 1995, 725 ff.





� Vgl. Ressler/Shachtman (o. Fußn. 1), S. 20; Douglas/Olshaker, Die Seele des Mörders, 1996, S. 204, beschreiben diese „Kunst“ wie folgt: „Man muß den Tatort in seiner Phantasie neu erschaffen. Man muß soviel wie möglich über das Opfer wissen, damit man einschätzen kann, wie es vielleicht reagiert hat. Man muß sich in die Lage der Frau versetzen, wenn der Angreifer sie mit einer Pistole oder einem Messer, einem Stein, seinen Fäusten oder sonstwas bedroht. Man muss ihre Angst fühlen können, wenn er sich ihr nähert. Man muß ihren Schmerz fühlen können, wenn er sie vergewaltigt oder schlägt oder auf sie einsticht. (...) Man muß wissen, wie es war.“





� Von den 17,4 Mio. 18-36jährigen männlichen Bürgern in der BRD sind beispielsweise lediglich 7,4 Mio. ledig, des weiteren sind in den 36,9 Mio. Haushalten 13,4 Mio. mit Kindern enthalten. Die Zielgruppe der 16-36jährigen dürfte aus naheliegenden Gründen insgesamt den weitaus größten Prozentsatz auf sich vereinigen; Kohl, persönliche Mitteilung vom 22.07.1997, Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Stand 06/1997).





� Sie besteht in einer maschinell ablaufenden Überprüfung von Beständen öffentlicher und nichtöffentlicher Stellen von personenbezogenen Daten nach bestimmten nach kriminalistischer Erfahrung festgelegten Prüfungsmerkmalen (Rastern), um so Hinweise und Spuren zu finden, die zur Aufklärung der Tat beitragen können; Möhrenschlager, Wistra 1992, 326; Boll, Kriminalistik 1992, 66 (69).





� Vgl. hierzu BVerfG, NJW 1984, S. 419; Krey/Haubrich, JR 1992, 309 (312).





� Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, 43. Aufl. (1997) § 98a, Rdnr. 3.


� Vgl. Hilger, NStZ 1992, 457 (460).





� Zit. nach Douglas/Olshaker (o. Fußn. 9), S. 423.
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